Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Photovoltaikanlage
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Bad Schmiedeberg OT Sollichau

PRAAMBEL

Aufgrund des § 10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. S.
3634) in der zur Zeit giiltigen Fassung, wird durch Beschlussfassung des Stadtrates der Stadt Bad Schmiedeberg vom
01.12.2022 folgende Satzung liber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Solarpark Séllichau 2"
fur das Gebiet des Geltungsbereichs bestehend aus Teil A (Planzeichnung), Teil B (textliche Festsetzungen) sowie Teil C
(Begriindung, Umweltbericht mit Grinordnungsplan und artenschutzrechtlichem Fachbeitrag sowie Vorhaben- und
ErschlieRungsplan) erlassen.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Stadtrat der Stadt Bad Schmiedeberg hat in seiner Sitzung am 01.12.2022,
Beschluss-Nr. 1/145-2022, die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Photovoltaikanlage Solarpark Séllichau 2" im OT Sdllichau gemaR § 2 Abs. 1 BauGB
in Verbindung mit § 12 BauGB beschlossen (Aufstellungsbeschluss), bekanntgegeben
im Amtsblatt, Ausgabe Nr. 01, vom 18.01.2023. Die Vorberatung im technischen
Ausschuss fandam . . statt.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Birgermeisterin

Der Stadtrat der Stadt Bad Schmiedeberg hat in seiner Sitzung am 06.07.2023, den
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Photovoltaikanlage Solarpark
Séllichau 2", Planstand 15.06.2023 mit Begriindung gebilligt. Es wurde eine
redaktionelle Anderung vorgenommen und ein neuer Planstand 15.07.2023 gefertigt.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Teil B
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.

1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.4.

BAUPLANUNGSRECHTLICHE
FESTSETZUNGEN

(§9 BauGB i. V. mit BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO)
Das Baugebiet wird als sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung
Freiflachenphotovoltaikanlage festgesetzt. Gemal § 11 Abs. 2 BauNVO werden im
sonstigen Sondergebiet mit Zweckbestimmung Freiflachenphotovoltaikanlage folgende
Nutzungen zugelassen:

- Aufgestanderte Photovoltaikmodule einschliel3lich deren Unterkonstruktion und
Grindung als noninvasive Bauart,

- von Gebauden und baulichen Anlagen, die der Aufnahme von technischen Anlagen
dienen (z.B. Trafos, Wechselrichter), die fur den Betrieb von Photovoltaikanlagen
erforderlich sind.

- Bauliche Anlagen zur Energiespeicherung

sowie die fur Wartung und Betrieb der vorgenannten Anlagen erforderlichen ErschlieBungen
und Einfriedungen.

Nach Ablauf der baulichen Nutzung als Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik sind die
Anlagen wieder riickstandsfrei zurlick zu bauen. Die Ruckbauverpflichtung beinhaltet die
Entfernung samtlicher Verkabelungen und Konstruktionsteile einschlie3lich ihrer

Fundamente und die Beseitigung von Bodenversiegelungen. Als Folgenutzung wird Flache
fur die Landwirtschaft (Acker oder Grun- oder Weideland) festgesetzt.

MaR der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. §§ 16 - 21a BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§19 BauNVO)

In dem Sonstigen Sondergebiet wird gem. § 19 BauNVO eine maximale Grundflachenzahl
(GRZ) von 0,8 festgesetzt. Fur die Berechnung der Grundflache der Solarmodule ist die
vertikale Projektion der Uberdeckten Flache malfigeblich.

Hohe der baulichen Anlagen (§18 BauNVO)

Die im Plan angegebene zulassige Hohe der baulichen Anlagen versteht sich als
Hochstmald der zulassigen Firsthohe in m Gber NHN.

Zwischen zukunftiger Gelandeoberkante und Unterkante Modul ist ein lichter Abstand von
mindestens 1 Meter einzuhalten.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
i.V.m. § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen
bestimmt. Geringfiigige Uberschreitungen der Baugrenzen bis zu 1 m durch auskragende
Anlagenteile sind zulassig. Zufahrten, Umfahrungen, Einzaunungen etc. kdnnen auch
aulRerhalb der Baugrenze errichtet werden. Zur Waldgrenze ist ein Mindestabstand der
Module und baulichen Anlagen von 50 m einzuhalten. Zur befestigten Stral3e ist ein
Mindestabstand jeglicher Hochbauten von 20 m einzuhalten.

Verkehrsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die ErschlieBung des Sondergebiets erfolgt Uber die im Plan dargestellte
Erschlielungsstralie. Der beidseitige StralRengraben darf im Zufahrtsbereich nicht
unterbrochen werden sondern ist durch geeignete Mallnahmen (z.B. Verrohrung) zu
Uberbricken.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

MaBRnahmen und Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begrenzung der Bodenversiegelung

Fir die Aufstanderung der Modultische (Fundamente), Zuwegungen und die Nebenanlagen
wird in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 eine maximale Versieglung von 4% der
Sondergebietsflache festgesetzt. Ausgenommen hiervon sind Baustral’en und
Befestigungen, welche nach Abschluss der Errichtung bzw. Rickbau der Anlage wieder
rickgebaut werden mussen.

Die Modultische durfen nur aufgestellt oder mit Ramm- oder Schraubfundamenten im
Boden verankert werden.

Fur die Befestigung von Zuwegungen im Sondergebiet sind nur wasserdurchlassige Belage
(z.B. wassergebundene Decke, Schotterrasen, Kies) zulassig.

Entwicklung von extensivem Griinland (§9 Abs. 1 NR. 25a BauGB)

Das Sonstige Sondergebiet ist als Grunland einzusden und zu entwickeln, so dass eine
geschlossene Vegetationsdecke besteht, bevor Photovoltaikanlagen errichtet werden.
Ausgenommen sind die Flachen fur bauliche Anlagen oder Wege.

Das Grinland ist extensiv zu bewirtschaften und ein- bis zweimal jahrlich ab 1. Juni zu
mahen. Die 2. Mahd soll frihestens nach 8 Wochen erfolgen. Der ca. 50 m breite
Grunlandlandstreifen zum Wald ist dabei alternierend auf ca. 50 % der Flache zu mahen.
Pflanzenschutz- und Dungemittel sowie der Einsatz von Herbiziden sind unzulassig. Das
Mahdgut ist zu entfernen.

Erhalt von Gehodlzen und Ruderalfluren (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die strallenbegleitenden Baumpflanzungen stellen nach § 21 (3) NatSchG LSA i.V.m. § 29
(2) BNatSchG geschutzte Landschaftsbestandteile dar. Beschadigung oder Veranderung
sind verboten, Unvermeidbare Eingriffe (Fallung von Baumen) sind durch Pflanzung
gleichartiger Baume innerhalb der Baumreihe entlang der Stralle zu kompensieren.

Die Ruderalvegetation des stralienbegleitenden Strallengrabens ist langfristig zu erhalten
und mind. einmal jahrlich zu mahen. Aufkommender Gehdlzbewuchs ist mit Ausnahme der
vorhandenen Baumpflanzungen zu beseitigen.

1.5.4. Temporar erforderliche VermeidungsmaBnahmen zum Artenschutz:

1.5.5.

Der Baubeginn sollte in der Zeit von 1.10 bis 28.2 erfolgen. Die Bauflachen sind zum Schutz
von bodenbriutenden Vogelarten ab Februar im Jahr des Baubeginns durch fortwahrende
Mahd ungeeignet zu gestalten, um Brutversuche zu verhindern. Neben der Mahd sollten
auch Vergramungsmalnahmen (z.B. Flatterbander) vor Beginn der Brutperiode zur
Anwendung kommen, damit ein Verstol3 gegen die Verbote des § 44 B NatSchG verhindert
werden kann. Die 0kologische Baubegleitung hat den Erfolg der MalRnahme vor Baubeginn
zu prufen.

Zusatzlich ist im Rahmen von Vorortbegehungen nachzuweisen, dass keine besetzten
Vogelnester und aktiv genutzte Hohlungen (mit Vogelbrut, Fledermausquartier, Besatz
durch Bilche) von den Gehdlzfallungen betroffen sind. Bei Vorhandensein besetzter
Vogelnester oder aktiv genutzter Héhlungen (z.B. keine Spinnweben davor, Kot- und
Urinspuren) muss die Rodung bis zum Verlassen der Nester unterbrochen werden.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Innerhalb der Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen ist eine freiwachsende Hecke aus heimischen, standortgerechten
Strauchern (vorzugsweise Hohe 100-150 cm, mind. 3 Tr.) zu pflanzen. Die Pflanzdichte
betragt ein Strauch je 1,5 m

1.5.6.

1.5.7.

2.1.

2.2,

Zu verwenden ist eine Auswahl folgender Arten:

Haselnuss Corylus avellana
Hundsrose Rosa canina
Holunder Sambucus nigra, S. racemosa

Kornelkirsche Cornus mas
Pfaffenhitchen
Rote Heckenkirsche
Roter Hartriegel
Schlehe Prunus spinosa

Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und nur alle 3 - 5 Jahre zu verschneiden. Im
Falle des Abgangs von Gehdlzen sind diese in der folgenden Pflanzperiode gleichwertig zu
ersetzen.

Euonymus europaea
Lonicera xylosteum
Cornus sanguinea

Im &stlichen und westlichen Heckenstreifen ist eine 10 m lange Unterbrechung der Hecke
(zur spateren Durchfahrt fur landwirtschaftliches Gerat nach Aufgabe der Nutzung als
Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik) zulassig. Der Bereich ist extensiv zu begrinen.

ArtenschutzmaBnahme Anlage von Feldlerchenfenstern

Es sind auf mindestens 18 ha Anbauflache von Wintergetreide oder Winterraps alljahrlich
mindestens 54 Feldlerchenfenster (je 20 m?) anzulegen, die nicht direkt an Fahrgassen
oder den Feldrand angrenzen. Die Feldlerchenfenster sind als Fehlstellen anzulegen, z. B.
durch Auslassen bei der Aussaat. Alternativ sind auf der gleichen Flache 5 lineare
Feldlerchenfenster (je 1.000 m? Blihstreifen mit Schwarzbrache) anderer Kulturen
anzulegen. Die Lage innerhalb der Flachen ist frei wahlbar.

Die Feldlerchenfenster werden auf landwirtschaftlich genutzten Flachen des
Landwirtschaftsbetriebes Kirsch GmbH, Kurze Str. 6, 06905 Soéllichau bzw. deren
Rechtsnachfolgerin in der Gemarkung Séllichau nachgewiesen. Die MaRnahme ist vor
Baubeginn fertigzustellen und ist Gber die gesamte Standzeit der
Freiflachen-Photovoltaikanlagen umzusetzen.

Nach Ablauf der Nutzungsdauer und vollstandigem oder teilweisem Ruckbau der
Photovoltaikanlage kann die MalRthahme komplett oder anteilig entsprechend dem Rickbau
wieder als Ackerland genutzt werden.

SachgemaRer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wahrend der Baumalinahme sowie wahrend des Betriebs der Anlage ist sicherzustellen,

dass keine Stoffe mit wassergefahrdeten Eigenschaften (Ole, Fette, Farben, Lacke,
Kraftstoffe oder Batteriesauren) in den Boden oder die Gewasser dringen.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE
FESTSETZUNGEN

(§9 Abs. 4 BauGB in Verbindung § 85 BauO LSA)

Einfriedungen (§ 85 Abs.1 Nr.1 BauO LSA)

Zum Schutz der im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes errichteten
Freiflachenphotovoltaikanlage ist die Errichtung eines maximal 2,5 m hohen
Sicherheitszaunes mit gitterartiger Fullung zulassig. Der Zaun ist zum freien
Landschaftsraum zwischen Sondergebietsflache und Heckenpflanzung anzuordnen. Fur die
Anwuchszeit der Hecke ist im Zeitraum von 8 Jahren nach Pflanzung zudem die Errichtung
eines Verbisszaunes zulassig.

Zur Durchgangigkeit fur Kleintiere ist eine Bodenfreiheit der Zaunanlage von mindestens 20
cm zu gewabhrleisten.

Werbeanlagen (§ 85 Abs.1 Nr.2 BauO LSA)
Werbeanlagen sind mit Ausnahme einer Schautafel und eines Informationsschildes an der

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Einfahrt zur Anlage nicht zulassig. Die zulassige Schautafel bzw. das zulassige
Informationsschild dirfen jeweils maximal eine Flache von 3 gm haben und mussen einen
Abstand zur befestigten StralRenflache von mind. 20 m haben.

HINWEISE

Meldepflicht von Bodenfunden

Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemal} § 17 Absatz 3 des Denkmalschutzgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt wird hingewiesen.

Bodenschutz / Altlasten

Unbelasteter Bodenaushub ist im Bauvorhaben selbst bzw. bei anderweitigen Mallnahmen
im Sinne des Bodenschutz-Ausfuhrungsgesetz Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA) einer
Verwertung zuzufuhren. Zum Schutz des Bodens vor schadlichen Veranderungen sind die
Forderungen des BodSchAG LSA zu beachten.

Im Rahmen der Baumalinahmen bekannt gewordene oder vom Verpflichteten verursachte
schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten sind der unteren Abfall- und
Bodenschutzbehdrde mitzuteilen.

Besonderer Schutz von Grenz- und Vermessungsmarken

Gemal} § 5 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt (VermGeoG
LSA) sind Grenz- und Vermessungsmarken besonders geschutzt. Insbesondere durfen
diese nicht entfernt oder verandert werden. Gefahrdete Grenzmarken sollten durch einen

Offentlich bestellten Vermessungsingenieur (ObV) gesichert werden.

Bohranzeige-/ Bohrergebnismitteilungspflicht

Nach dem Geologiedatengesetz besteht die Pflicht zur Anzeige geologischer
Untersuchungen und Ubermittlung von Nachweisdaten nach § 8, Ubermittlung von

Fachdaten geologischer Untersuchungen nach § 9 und Ubermittlung von Bewertungsdaten
geologischer Untersuchungen nach § 10 an die zustandige Behorde. Es sind die jeweiligen
Fristen einzuhalten.

Immissionsschutzrechtliche Hinweise (§9 Abs. 1 NR. 24 BauGB)

Zum Schutz vor Blendungen ist im Zuge des Bauanzeigeverfahrens ein
Blendschutzgutachten unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Anlagenplanung
anzufertigen.

Hinweise zu Rodungsarbeiten

Rodungsarbeiten von Gehdlzen sind entsprechend Bundesnaturschutzgesetz § 39 Abs. 5
auf die Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu legen. Sollte sich in begriindeten Fallen
dennoch eine Beseitigung von Gehdlzen wahrend der Reproduktionszeit der Arten
erforderlich machen, so ist dafur entsprechend Bundesnaturschutzgesetz § 67 eine
Ausnahmegenehmigung bei der zustandigen Naturschutzbehoérde einzuholen.

Naturschutzrechtliche und -fachliche Hinweise

Zur Modulreinigung durfen keine Chemikalien oder synthetische Substanzen verwendet
werden.

Denkmalschutzrechtliche Hinweise

Das Plangebiet ist als archaologisches Kulturdenkmal nach §2 (2) 3 DenkmSchG-LSA
eingestuft. Veranderungen bedurfen nach § 14 (1) DenkmSchGLSA einer
denkmalrechtliche Genehmigung. Vor Beginn der Baumalnahme ist eine Vereinbarung mit
dem Landesamt flir Denkmalpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt zur Untersuchung des
Vorhabenstandorts anhand der tatsachlichen Anlagenplanung zu schlie3en.

3.9.

Bestandteil dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist ein Vorhaben- und
Erschliefungsplan sowie ein stadtebaulicher Vertrag (Durchfuhrungsvertrag). Im Rahmen
der festgesetzten Nutzungen sind gemalf § 12 Abs. 3a BauGB nur solche Vorhaben
zulassig, zu deren Durchflhrung sich der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag

verpflichtet. Anderungen des Durchfiihrungsvertrags oder der Abschluss eines neuen
Durchfluhrungsvertrags sind mit Beschluss des Stadtrates zulassig.
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Solarpark Séllichau 2", Planstand vom 15.07.2023, bestehend aus der Planzeichnung,
den textlichen Festsetzungen, der Begriindung und dem Griinordnungplan, hat in der
Zeit vom 17.08.2023 bis einschlieRlich zum 17.09.2023 nach § 3 Abs. 1 BauGB im
Stadtbauamt Bad Schmiedeberg sowie zusatzlich im Internet auf der Homepage der
Stadt Bad Schmiedeberg und dem zentralen Landesportal Bauleitplanung Landes
Sachsen-Anhalt &ffentlich ausgelegen.

Die fruhzeitige Beteiligung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden kénnen im " ", Ausgabe __ vom _ . und
zusatzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Schmiedeberg sowie dem
zentralen Landesportal Bauleitplanung des Landes Sachsen-Anhalt nach § 4 a (4)
BauGB ortsublich bekannt gemacht worden.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Die von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen TOB sind mit Schreiben vom
14.08.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Der Stadtrat der Stadt Bad Schmiedeberg hat in seiner Sitzung am 25.04.2024,
Beschluss-Nr. 1/231-2024, den 1. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Photovoltaikanlage Solarpark Séllichau 2", Planstand 07.03.2024 mit Begriindung
gebilligt und zur Offenlage bestimmt. Die Vorberatung im technischen Ausschuss fand
am__. . statt. Der Beschluss wurde im ortsublich bekannt gemacht.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaikanlage Solarpark
Soéllichau 2", Planstand vom 07.03.2024, bestehend aus der Planzeichnung, den
textlichen Festsetzungen, der Begriindung, dem Griinordnungsplan sowie dem
Umweltbericht nach § 2(4) BauGB, hat in der Zeit vom 04.06.2024 bis einschlieRlich
zum 04.07.2024 nach § 3 Abs. 2 BauGB im Stadtbauamt Bad Schmiedeberg sowie
zusatzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Schmiedeberg und dem
zentralen Landesportal Bauleitplanung des Landes Sachsen-Anhalt 6&ffentlich
ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden kénnen im " ", Ausgabe __vom __ . sowie per
Aushang und zusatzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Schmiedeberg
sowie dem zentralen Landesportal Bauleitplanung des Landes Sachsen-Anhalt
ortsublich bekannt gemacht worden.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen TOB sind mit Schreiben vom
29.05.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Der Stadtrat der Stadt Bad Schmiedeberg hat die zum Entwurf vom 07.03.2024
vorgebrachten Bedenken und Anregungen am _ . . gepruft (Beschluss-Nr.

).

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen sowie im Ergebnis der Abwéagung
wurde der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach der 6ffentlichen
Auslegung geandert und erganzt. Dabei wurden die Grundziige der Planung nicht
beruhrt. Demnach wird eine erneute Beteiligung nach §4a Abs. 3 BauGB durchgefiihrt.

Der Stadtrat der Stadt Bad Schmiedeberg hat in seiner Sitzungam __._ . ,
Beschluss-Nr. , den 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Photovoltaikanlage Solarpark Séllichau 2", Planstand 12.09.2024 mit Begriindung
gebilligt und zur Offenlage bestimmt. Die Vorberatung im technischen Ausschuss fand
am__. . statt. Der Beschluss wurde im ortsiiblich bekannt gemacht.

Der 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaikanlage
Solarpark Séllichau 2", Planstand vom 12.09.2024, bestehend aus der Planzeichnung,
den textlichen Festsetzungen, der Begriindung, dem Griinordnungsplan sowie dem
Umweltbericht nach § 2(4) BauGB, hat in der Zeit vom __ . bis einschlieBlich
zum _ . nach § 3 Abs. 2 BauGB im Stadtbauamt Bad Schmiedeberg sowie
zusatzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Schmiedeberg und dem
zentralen Landesportal Bauleitplanung des Landes Sachsen-Anhalt 6&ffentlich
ausgelegen.

Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden kénnen im " ", Ausgabe __vom __ . sowie per
Aushang und zusatzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad Schmiedeberg
sowie dem =zentralen Landesportal Bauleitplanung des Landes Sachsen-Anhalt
ortsublich bekannt gemacht worden.

Die beriihrten Behorden und Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
. hieriiber informiert und um Stellungnahme zu den Anderungen und
Erganzungen gebeten.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Birgermeisterin

Der Stadtrat der Stadt Bad Schmiedeberg hat die zum 2. Entwurf vom 12.09.2024
vorgebrachten Bedenken und Anregungenam __._ . gepruft (Beschluss-Nr.
). Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Blrgermeisterin

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Photovoltaikanlage Solarpark Séllichau 2",
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, Fassung vom
mit redaktionellen Anderungen vom _ . . , ist am __. mit

Beschiuss Nr. gemal § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen worden.

Die Begriindung, der Grinordnungsplan und der Umweltbericht wurden mit Beschluss
Nr. des Stadtrates vom __._ . gebilligt.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Blrgermeisterin

Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaikanlage Solarpark
Séllichau 2" im OT Séllichau, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen
Festsetzungen, der Begriindung, dem Griinordnungsplan und dem Umweltbericht,
wird hiermit ausgefertigt.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Blrgermeisterin

Der Beschluss der Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
"Photovoltaikanlage Solarpark Séllichau 2" im OT Séllichau sowie die Stelle, bei der
der Plan auf Dauer von jedermann eingesehen werden kann und Uber den Inhalt
Auskunft zu erhalten ist, sind gemaR § 10 Abs. 3 BauGB ortsublich bekannt gemacht
worden im " ", Ausgabe Nr vom __.

Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begriindung ist gemaR § 10a (2) BauGB auf
Dauer auch fir jedermann auf der Internetseite der Stadt Bad Schmiedeberg
einsehbar.

In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 214 BauGB i.V.m. § 215 BauGB erfolgt.

Die Satzungistam __._ . in Kraft getreten.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sind
Mangel der Abwagung oder die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
beim Zustandekommen des Bebauungsplans nicht geltend gemacht worden.

Bad Schmiedeberg, den Siegel/ Biirgermeisterin

Gemeinde gepriift: Plandatum 12.09.2024
Stadt Bad Schmiedeberg
Markt 10
06905 Bad Schmiedeberg
Datum, Unterschrift, Stempel
Vorhabentrager Planung
CMT Solar GbR HANS GmbH Planungsgesellschaft
Lobtauer StralRe 52 Blumenstrafie 80
01159 Dresden 01307 Dresden

Ubersichtsplan

Mafstab 1:10.000

/A

i /
Yy //

/i
// A é

Bad Schmiedeberg

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
Photovoltaikanlage "Solarpark Soéllichau 2"

- Rechtsplan - 2. ENTWURF ZUR SATZUNG -
MaBstab 1:1000 Blatt 1

von 1




	Pläne und Ansichten
	B-PLAN-PVA 2


